
 

  
 

 

 

Extension Gemüsebau  

Gemüsebau Info  

04/2026  
 

11. Februar 2026  Nächste Ausgabe im Februar/März 2026 

 

Neue Notfallzulassungen für den Gemüsebau 
Vom BLV wurde am 11. Februar 2026 im Bundesblatt eine Allgemeinverfügung zur 

Bekämpfung verschiedener Krankheiten im Gemüsebau publiziert. Diese entspricht 

weitgehend der entsprechenden Allgemeinverfügung des letzten Jahres. 

 

Folgende Änderungen im Vergleich zum letzten Jahr sind zu beachten: 
 

Für folgende Indikationen wurden KEINE Notfallzulassungen verfügt: 

• Fonganil (W-6409): Aubergine / Kraut- und Fruchtfäule 

• Revus (W-6509): Rhabarber / Falscher Mehltau des Rhabarbers 
 

Bitte beachten Sie, dass bei einigen Indikationen die Auflagen zum Anwenderschutz oder 

die maximale Anzahl Behandlungen geändert wurden. 

 

Die Notfallzulassungen gelten befristet bis am 30. November 2026. 

 

Detaillierte Informationen inklusive der Anwendungshinweise und Auflagen sind im 

Originaldokument im Anhang der heutigen Gemüsebau Info Mail enthalten. Im Internet 

finden Sie das Dokument unter dem folgenden Link: 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2026/260/de . 

 

Im Weiteren wurden vom BLV am 9. Februar 2026 folgende Notfallzulassungen zur 

Bekämpfung von Unkräutern und Ungräsern in verschiedenen Gemüsekulturen verfügt: 

 

Kulturen Schaderreger Produkt (W-Nr.) 

 

Bemerkung 

 

Chicorée 

 

Einjährige 

Dikotyledonen 

(Unkräuter) 

 

 

Berone (W-7328) 

Bolero (W-6099, W-6099-2) 

Maza 4 % SL (W-7310) 

Sweeper (W-7345) 
 

 

Notfallzulassung 

befristet bis 

31. Oktober 2026 

 

Chicorée 

 

Einjährige 

Dikotyledonen 

(Unkräuter) 
 

Einjährige 

Monokotyledonen 

(Ungräser) 

 

 

Frontier X2 (W-6075-4) 

Loper (W-6075-2) 

Mazil (W-6075-3) 

Spectrum (W-6075) 

 

 

 

 

Notfallzulassung 

befristet bis 

31. Oktober 2026 
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Neue Notfallzulassungen für den Gemüsebau (Fortsetzung) 

 

Kulturen Schaderreger Produkt (W-Nr.) Bemerkung 

 

 

Zuckermais 

 

Einjährige Dikotyledonen 

(Unkräuter) 

 

Einjährige Monokotyledonen 

(Ungräser) 

 

 

Frontier X2 (W-6075-4) 

Loper (W-6075-2) 

Mazil (W-6075-3) 

Spectrum (W-6075) 

 

 

 

Notfallzulassung befristet bis 

31. Oktober 2026 

 

Speisekürbisse 

(ungeniessbare Schale) 

 

 

Einjährige Monokotyledonen 

(Ungräser) 

 

 

Targa Super (W-6206) 

Quick 5 % EC (W-7583) 

 

Notfallzulassung befristet bis 

31. Oktober 2026 

 

Speisekürbisse 

(ungeniessbare Schale) 

 

Einjährige Monokotyledonen 

(Ungräser) 

 

 

Wish Top (W-7604) 

 

Notfallzulassung befristet bis 

31. Oktober 2026 

 

Detaillierte Informationen inklusive der Anwendungshinweise und Auflagen sind im Originaldokument im Anhang der heutigen 

Gemüsebau Info Mail enthalten. Im Internet finden Sie das Dokument unter dem folgenden Link: 

Notfallzulassungen > Allgemeinverfügungen 2026. 

 

 

 Pflanzenschutzmitteilung 
 

   
Foto 1: Der Einflug des Gefleckten 

Kohltriebrüsslers (Ceutorhynchus palli-

dactylus) hat im Bezirk Horgen (ZH) 

bereits begonnen. Rot eingekreist das 

erste, an überwintertem Kohl gefundene 

Exemplar, neben weiteren Rüsselkäfern 

einer anderen Art (vermutlich C. pici-

tarsis) (Foto: Agroscope). 

Foto 2: Schadbild des Gefleckten 

Kohltriebrüsslers an Kohlrabi (Foto: 

Agroscope). In Rapsanbaugebieten und 

gefährdeten Lagen sollte jetzt mit der 

Gelbfallenüberwachung begonnen wer-

den. Bei milder und sonniger Witterung 

ist mit weiterem Zuflug des Gefleckten 

Kohltriebrüsslers zu rechnen.  

Foto 3: Auch Eulenraupen (z.B. der 

Gattung Phlogophora) haben in den 

Kulturen überwintert und dürften bei 

milderen Bedingungen ihre Frasstätig-

keit wieder aufnehmen. In empfind-

lichen Kulturen sind jetzt Bestandes-

kontrollen zu empfehlen (Foto: Agro-

scope). 

 

 

Haftungsausschluss 

Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben dienen allein zur Information der Leser/innen. Agroscope ist bemüht, korrekte, aktuelle und vollständige Informationen zur 

Verfügung zu stellen – übernimmt dafür jedoch keine Gewähr. Wir schliessen jede Haftung für eventuelle Schäden im Zusammenhang mit der Umsetzung der darin enthaltenen 

Informationen aus. Für die Leser/innen gelten die in der Schweiz gültigen Gesetze und Vorschriften, die aktuelle Rechtsprechung ist anwendbar.
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